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Oltner Kabarett-Tage, 4600 Olten: Beitrag aus dem Swisslos-Fonds an das Projekt 
«Schluss damit! – eine satirische Jahresdiagnose 2022» 
  

1. Erwägungen 

Die Gesellschaft Oltner Kabarett-Tage, Olten, ersucht um einen Beitrag aus dem Swisslos-Fonds 
an das Projekt «Schluss damit! – eine satirische Jahresdiagnose 2022». Geplant ist ein satirischer 
Jahresrückblick. Die satirische Auseinandersetzung mit den Aktualitäten der vergangenen Mo-
nate ist ein gutes Ventil, um die verschiedenen Stimmungen in der Bevölkerung konstruktiv auf-
zunehmen. Gerade in schwierigen und/oder hektischen Zeiten ist dies eine dankbare Alternative 
zu den einseitigen Bubbles in den sozialen Medien. Seit einigen Jahren beschäftigen sich die 
Oltner Kabarett-Tage mit der Idee, mit dem Kabarett zum Publikum zu gehen. Das Projekt 
«Schluss damit! – eine satirische Jahresdiagnose 2022» hat diese Idee weiterentwickelt, thema-
tisch, personell und in der operativen Umsetzung. Die Aufführungen sollen von Dezember 2022 
bis Februar 2023 an verschiedenen Aufführungsorten im Kanton Solothurn und ausserkantonal 
stattfinden. Es ist ein Aufwand in der Höhe von Fr. 101'693.00 budgetiert. 

2. Beschluss 

2.1 Der Gesellschaft Oltner Kabarett-Tage ist an das Projekt «Schluss damit! – eine 
satirische Jahresdiagnose 2022» ein Beitrag von insgesamt Fr. 13'000.00 aus dem 
Swisslos-Fonds zugesprochen. 

2.2 Diese Beitragszusicherung ist auf 3 Jahre ab dem Datum dieses Beschlusses befristet 
und erlischt nach Ablauf dieser Frist ohne Weiteres. 

2.3 In den Werbeunterlagen ist in geeigneter Form mit dem Logo SoKultur auf das 
Kulturengagement des Swisslos-Fonds des Kantons Solothurn hinzuweisen. Das 
Merkblatt für Kulturveranstalter zum Einsatz des Logos ist unter sokultur.ch abrufbar. 

2.4 Grössere Differenzen (grösser +/- 10%) zwischen Voranschlag und Schlussabrechnung 
sind schriftlich zu begründen. Weichen die abgerechneten Leistungen - ohne schlüssige 
Begründung - vom budgetierten Aufwand/Ertrag ab, ist die Abteilung Swisslos-Fonds 
ermächtigt, den zugesprochenen Beitrag zu kürzen. 

2.5 Die Abteilung Swisslos-Fonds ist ermächtigt, den Beitrag zulasten des Kontos Swisslos-
Fonds (Auftrag 83582) wie folgt anzuweisen: 

2.5.1 Fr. 8'000.00 Projektbeitrag (1. Tranche), nach Erhalt einer Rechnung mit 
Einzahlungsschein; 

  



2 

 

2.5.2 Fr. 5'000.00 Defizitdeckungsgarantie (2. Tranche), unter Vorbehalt von Ziffer 2.4, nach 
Erhalt der Schlussabrechnung sowie einer Rechnung mit Einzahlungsschein. 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 
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Abteilung Swisslos-Fonds cle/010684 

Amt für Kultur und Sport (10) 
Oltner Kabarett-Tage, Kurt Stebler, Frohburgstrasse 5, 4600 Olten 


